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PLANUNG - PLANIFICATION

Riumliche Modellvorstellungen zum
«Regionalplan Landschaft beider Basel 1976»'

WERNER GALLUSSER

Um die Leser unserer Zeitschrift moglichst friithzeitig mit dem «Regionalplan
Landschaft beider Basel 1976» (RPL) vertraut zu machen, habe ich mich als Mit-
glied des zustindigen «Fachausschusses Landschaft» entschlossen, einige methodi-
sche Hinweise dazu mitzuteilen. Obschon das politische Genehmigungsverfahren
erst angelaufen ist, diirfte es vielleicht interessieren, auf welchen rdumlichen
Grundsitzen diese Art von Planungsarbeit beruhen kann. Dabei sei betont, dass
es sich um eine erste vorldufige Darlegung aus der Sicht eines (neben andern) am
Planungsvorgang Beteiligten handelt. Diese «personlichen» Vorstellungen, zu einem
einfachen rdumlichen Modell zusammengefasst, sollen mithelfen, das ortlich dif-
ferenzierte Bild des Landschaftsplanes in einen tibersichtlicheren Betrachtungs-
raster zu Uiberfithren und damit verstindlicher zu machen (siche das «Griinflachen-
Modell» dazu). An dieser Stelle sei noch auf die demnachst erscheinende Veroffent-
lichung der Regionalplanungsstelle beider Basel verwiesen, worin verschiedene
Grundlagenstudien zum Landschaftsplan (u. a. auch mit geographischen Beitrigen

von W. Leimgruber, H. Leser und R.-G. Schmidt) enthalten sind.

1 Der Landschaftsplan soll die Grundziige des Naturraums regional
kennzeichnend und méglichst naturnah erhalten

Dies geschieht vor allem durch die Abgrenzung von Naturschutz-und Landschafts-
schutzgebieten in Wald und auf Agrarland, in abgeschwichtem Masse durch die
Ausscheidung von Landschaftsschongebieten ausserhalb der Bauzone. Durch den
RPL besteht nun die Moglichkeit, ausser den schon gesetzlich in threm Bestand
abgesicherten Wildern auch das offene Land ausserhalb der Bauzone diesem lang-
fristigen Ziel unterzuordnen.

Soll die typische Regionalnatur erhalten werden, so muss man im Kern vor allem
das Landschaftsrelief mit seiner moglichst natiirlichen Pflanzendecke bewahren,
d. h. dass das «Regionalgriin» die charakteristischen Hthen («Hohengriin») und
die Leitlinien der Tiler («Auengriin») einbeziehen sollte. Im Falle des «Hohen-
griins», d. h. der durch Schutzauflagen belegten hoheren Talflanken, Berg- und

1 Thesen aus dem Aufsatz «Die Landschaftsplanung als regionale Strategie» (Erscheint in den «Ver-
offentlichungen der Regionalplanungsstelle beider Basel» 1976).



Hiigelriicken ist die Konkurrenz durch naturfremde Nutzungen in der Regel we-
niger stark als beim «Auengriin». Trotz des Nutzungsdruckes in den stadtnahen
Talbodden scheint es langfristig angezeigt, einmal das Auengriin in den oberen Tal-
abschnitten zu sichern und zum andern im Bereich der Agglomeration Basel die
noch vorhandenen Ansitze von Auengriin zu verstirken (z. B. Rheinufer, Birs-
und Birsigauen), dies um so mehr, als damit episodischen Hochwasserereignissen
(die gelegentlich in Vergessenheit geraten) sinnvoll begegnet wird.

Der naturnahe Charakter dieser Typlandschaften wire durch die Nutzungsbe-
schrankung als Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet gewihrleistet. Als
Naturschutzgebiete sind in threm Aufbau natiirlich und einmalig erhaltene Raume
zu definieren, wogegen die grossflichigeren Landschaftsschutzgebiete wegen ihrer
ortlich bis regional charakteristischen Lage und Struktur einen etwas eingeschriank-
ten Schutz geniessen. Ein geniigend grossriumig angelegtes Landschaftsschutz-
gebiet kann dabei einen regional reprisentativen Stellenwert erreichen, der dem
Gebiet Einmaligkeit von nationaler Bedeutung verleiht?.

2 Der Wald ist — wie das Kulturland — in die Landschaftsplanung
einzubeziehen

Wenn eine geniigend grossraumige und differenzierte Landschaft gesichert werden
soll, muss auch der Wald in den landschaftlichen Planungsprozess einbezogen wer-
den. Weil der Regionalwald je nach Standort, Betreuung und Nutzung unter-
schiedlich aufgebaut ist, kann er nicht generell als Naturschutz-, Lageschutz-,
Nutz- und Erholungswald zusammengefasst werden, obschon gewisse Funktions-
mischungen durchaus natiirlich und erstrebenswert sind. Es ist z. B. zweckmissig,
aus raumlich iibergeordneter Sicht bestimmte Waldteile — vorwiegend Rand-
partien — mit benachbartem Freiland zusammen als Landschaftsschutzgebiet aus-
zuscheiden, da beide Nutzungsareale erst in ihrer standortlichen Durchdringung
das Wesentliche der Landschaft ausmachen. Das gemeinsame Schutzziel verhindert
ja nicht, dass beide Bereiche im Rahmen des Schutzziels eigenstindig betreut und
bewirtschaftet werden.

Ebenso gibt es Waldpartien, denen ausgesprochene Produktionspriorititen, wieder
andere denen primidr Naturschutz- oder Erholungsaufgaben zuerkannt werden
konnen.

Wenn man von der iibergeordneten lebensrdaumlichen Zielsetzung des RPL iiber-
zeugt ist, wird es dem gemeinsamen Bemiithen von Forstverwaltung, Naturschutz
und Landschaftsplanung gelingen, den Wald sachgemiss im regionalen Land-
schaftsplan zu integrieren.

2 7. B. die KLN-Gebiete der Kommission fiir die Inventarisation schweizerischer Landschaften
und Naturdenkmiler von nationaler Bedeutung.

4
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3 Das «Trennungsgriin» an der Gemeindegrenze zwischen
zwei Ortschaften ist ein taugliches Mittel, zusammenwachsende
Siedlungsrdume in iiberschaubare Einheiten zu gliedern

Zu den im ersten Abschnitt definierten Regionalgriinflichen, welche gewissermas-
sen den Griinflichen-Grobraster bilden, tritt mit dem kommunalen «Trennungs-
griin» ein kleinflicherigeres Griinsystem hinzu. Zumindest dort, wo das Zusam-
menwachsen von Ortschaften zu unuberschaubaren Bandern im Gange ist, er-
scheint die Aussparung von Freiland den Gemeindegrenzen entlang eine zweck-
volle Massnahme. Je nach der topographischen Situation kann durch diese Be-
grinungsvarianten zudem eine Okologische Aufwertung der Siedlungsqualitit
erreicht werden, und zwar generell durch die Erhaltung oder den Aufbau des
Naturpotentials in unmittelbarer Siedlungsnihe. Auch wenn die Besiedlung zu
weit fortgeschritten sein sollte, wiren in den Grenzsiumen durch entsprechende
Bepflanzungsauflagen moglichst naturnahe Verhiltnisse anzustreben, so dass diese
Griinareale ithre Funktion als atmosphirische Filter, als Standraum der Tierwelt
und eines ungestorten Bodenwasserhaushaltes sowie als Windschutz wahrnehmen
konnten.

Ausserdem erbringt das Trennungsgriin fiir das regionale Griinflichen-System
eine willkommene Ergdnzung, indem es isolierte Regionalgriinflichen in Hohen-
oder in Tallage unter Umstinden miteinander zu verbinden vermag. Fehlen der-
artige Verbindungen auf lokaler Ebene, so miissten je nach der Gelindegestaltung
zusitzliche Griinfliachen gefordert werden: das regionale «Verbindungsgriin».

4 Um ein moglichst zusammenhingendes Regionalgriinsystem
zu gewihrleisten, soll an kritischen Stellen
ein regionales «Verbindungsgriin» gesichert werden

Mit dem Postulat nach einem Griinsystem, das den regionalen Landschaftscharak-
ter durch seine grossriumige Umgrenzung bewahrt, ist eine zweite Forderung eng
verkntipft: das Regionalgriin sollte ein rdumlich durchgingiges System sein.
Analog wie die Siedlungen durch ein dichtes Verkehrsnetz untereinander ver-
bunden sind, sprechen u. a. verbreitungsbiologische Griinde fiir eine ungehinderte
Durchgangigkeit (z. B. fiir Wildtiere, Pflanzenversamung). Wo Strassen oder
Uberbauungen den Zusammenhang erschweren, ist die Forderung nach «Verbin-
dungsgriin» besonders zu beachten. Bei prekiren Raumverhiltnissen bieten etwa
Wilddurchgange, Verhagungen oder Neuanlagen von Heckengassen einen tech-
nischen Ausweg.



5 Der Ubergangraum zwischen Baugebiet und Regionalgriin ist durch
ausgedehnte Areale von «Flurgriin» abzusichern

Das Flurgriin dient gleichzeitig der produktiven und der regenerativen Bean-
spruchung vorwiegend durch die Landwirtschaft und die Erholung. Seine Nut-
zung sollte aber unter optimaler Bewahrung des Fluraspektes erfolgen, d. h. der
spezifisch lindliche Umgebungscharakter (mit Kulturflichen, Obstbiumen, Feld-
relief, Hecken, Aussicht auf die {ibrigen Griinriume usw.) diirfte optisch nicht
beeintrichtigt werden.

Eine Schonpflicht erscheint um so notwendiger, als sich der Nutzungsdruck, der
ja von den iibrigen Griinflichen abgehalten werden soll, gerade in diesem sied-
lungsnahen Bereich am starksten auswirken wird. Zudem bildet das Flurgriin fiir
die Bevolkerung eine Art «Glacis» zwischen den verdichteten Siedlungsgebieten
und dem abseitigeren, relativ naturnahen Regionalgriin; absolute Schutzvor-
schriften wie véllige Nutzungsfreiheit wiren in diesem Ubergangsbereich fehl am
Platze. Dagegen vermogen landschaftsschonende Auflagen, wie vor allem Sicht-
schutz-Vorschriften, die riumliche Vermittlerfunktion des Flurgriins zu gewahr-
leisten.

6 Soll der Landschaftsplan zu einer gesamtheitlichen Verbesserung
des regionalen Lebensraumes beitragen, so ist das «Siedlungsgriin»
(innerhalb des Baugebietes) auf das regionale Griinflichenkonzept
(ausserhalb des Baugebietes) abzustimmen

Multifunktionale Lebensrdume konnen wohl aus technischen Griinden getrennt
beplant werden, jedoch sollten die Teilplanungskonzepte komplementir angelegt
sein. Im Falle des Landschaftsplanes erscheint es daher verstindlich, dass dort,
wo das Regionalgriin im Siedlungsgebiet eine raumbedingte Fortsetzung erfahren
sollte, ein entsprechendes «Siedlungsgriin» dargestellt wird. Dies mag als An-
regung flr die Siedlungsplanung verstanden werden, ganzheitlich ausgerichtete
Griinkonzepte auch im Baugebiet zu verwirklichen.

Konkret kénnte beispielsweise das Hohengriin im Stadtbereich als Teil der «grii-
nen Spinne» fortgesetzt werden, kombiniert vielleicht mit verlangerten Auengriin-
Achsen. Ebenso stinde es kleineren Talsiedlungen wohl an, wenn das Auengriin
konsequent und in geniigender Fliachenentwicklung im Siedlungsgebiet weiter-
gefithrt wiirde.



	Räumliche Modellvorstellungen zum "Regionalplan Landschaft beider Basel 1976"

